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Kreis Lippe 
 
448 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung 
 
Herr Oliver Rostenstock,, ist am 20.09.2013 unter dem Ak-
tenzeichen 2.2.1A70/1989 
eine Ordnungsverfügung erlassen worden. 
 
Die Ordnungsverfügung konnte nicht zugestellt werden, da 
der Betroffene unbekannt verzogen ist oder seine Erreich-
barkeit nicht hergestellt ist. 
 
Gem. § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW 
(GV. NRW. 2006 S. 94) vom 01.02.2006 wird daher die 
Verfügung öffentlich zugestellt. Sie gilt als zugestellt, wenn 
seit dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wo-
chen vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht mehr möglich sind. 
 
Der Betroffene kann die Anordnung beim Kreis Lippe, 
Fachgebiet Straßenverkehr, Felix-Fechenbach-Str. 5, 
32756 Detmold, Zimmer 192 in Empfang nehmen. 
 
Detmold, den 11.10.2013 
 
KREIS LIPPE 
Der Landrat 
FG Straßenverkehr 
Im Auftrage 
 
 
Behnke 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
 
 
 
449 Die neuen Preise der Inselquartiere 
 
Der Bildungs-, Sport- und Betriebsausschuss hat in seiner 
Sitzung am 25.09.2013 gem. § 3 Absatz 4 Buchstabe b der 
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Schulen des Kreises 
Lippe" vom 21.12.2009 i. V. m. der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KrO) und der Eigenbetriebs-
verordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO 
NRW) in der z. Z. geltenden Fassung beschlossen, dass 
für die Jugend- und Gästehäuser des Kreises Lippe auf 
Langeoog und Norderney (Inselquartiere) ab dem 
01.01.2014 die folgenden Preise für Unterkunft, Verpfle-
gung und Sonderkonditionen für Gruppen gelten:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Preise in den Jugend- und Gästehäusern 
 
Über-
nach-
tung* 
pro Gast 

Gruppenhäuser 
(La u. No) 

DZ 
Plus(La) 

Gästehaus (No) 

nach 
Alter 

Ü/VP Ü/F Ü/F Ü/VP Ü/F 

Kleinkin-
der bis 2 
J.  

in Begleitung eines Familienmitglieds ohne Berechnung 

Kinder ab 
3  
bis unter 
6 Jahren:  

21,50 € 20,50 
€ 

20,50 € 24,00 € 23,00 € 

Kinder/ 
Jugendli-
che ab 6 
bis unter 
18 Jah-
ren 
(„Schü-
lerpreis“) 

27,50 € 22,50 
€ 
 

25,00 € 
 

34,00 € 
 

29,00 € 
 

Erwach-
sene  
(ab 18 
Jahre) 

34,50 € 
(La) 
36,50 € 
(No) 

28,50 
€ 
(La) 
30,50 
€ 
(No) 

34,00 € 43,00 € 37,50 € 

 
* Preisnachlass von 5 % vom 01.11. bis 14.03 des Jahres 
ohne letzte und erste Kalenderwoche 
 
Erläuterungen: 

• La: Jugend- und Gästehaus Lemgo auf Langeoog 

• No: Jugend- und Gästehaus Detmold auf Norderney 

• Gruppenhaus: idR. Unterbringung in Mehrbettzimmern 
mit Stockbetten (auf Norderney alle Zimmer mit eige-
nem Bad) 

• Separate DZ.: Unterbringung in Doppelzimmern mit 
eigenem Eingang, Bad, kleiner Küche und Sitzgele-
genheit innen/außen sowie Sat-TV 

• Gästehaus: Unterbringung idR. in Doppelzimmern mit 
eigenem Bad, Sat-TV und meist Balkon (separates 
Gebäude) 

• Ü/VP: drei Mahlzeiten pro Tag, davon eine warm 
Mahlzeit 

• Ü/F: erweitertes Frühstück/-sbuffet 
 
Die o. g. Preise beinhalten die gebuchte Unterbringung 
inkl. Bettwäsche, Verpflegung und  ausgewählter Getränke 
(Wasser bzw. Kaffee/Tee) zu den Mahlzeiten. Für gebuch-
te, aber nicht eingenommene Mahlzeiten erfolgt kein Preis-
nachlass.  
 
Besondere Leistungen (Bustransfer, Wattwanderung, Fahr-
rad- oder Strandkorbverleih, Waschmaschinennutzung 
etc.) werden auf Anfrage angeboten und gesondert in 
Rechnung gestellt. 
 
Die auf 2 Erwachsene und 2 Kinder ausgelegte Ferien-
wohnung kostet pro Tag 80,00 € bei Belegung für mindes-
tens 5 Tage; bei einer Belegung von 3 oder 4 Tagen wird 
eine einmalige Sonderreinigungspauschale von 30,00 € 
erhoben. Der o. g. Tagespreis reduziert sich um 10,00 € 
vom 01.11. bis 14.03 des Jahres ohne letzte und erste Ka-
lenderwoche; abweichende Regelungen bei Belegung nur 
mit Erwachsenen sind möglich. 
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1.2 Aufschläge 
 
Die allgemeinen Preise sind auf der Basis einer möglichst 
durchgängigen Belegung der Doppel- bzw. Mehrbettzim-
mer über mehrere Tage kalkuliert. Die Nutzung als Einzel-
zimmer ist daher nur bei freien Kapazitäten möglich und 
idR. mit Aufschlägen verbunden. Entsprechendes gilt für 
den Fall, dass Gäste nur eine Übernachtung buchen.  
 
Es werden folgende Aufschläge festgelegt (auch in Kombi-
nation möglich): 
 

Pro Gast und 
Übern.: 

Langeoog Norderney 

bei Minderbelegung  
(max. 2-fach) 

5,00 € 7,50 € (Gruppen-
häuser) bzw.  
15,00 € (Gäste-
haus) 

bei Einzelübernach-
tung 

15,00 € 15,00 € 

 
1.3 Sonderkonditionen im Einzelfall 
 
Abweichend von den oben genannten Preisen können im 
Rahmen des Buchungsmanagements je nach Bedarf be-
sondere Preise bzw. Pauschalen angeboten werden.  
 
1.4 Sonderkonditionen für Gruppen 
 
Gruppen erhalten die nachfolgenden Sonderkonditionen, 
soweit sie mit mindestens 15 zahlenden Teilnehmer/innen 
anreisen und diese überwiegend einer der folgenden Kate-
gorien zuzuordnen sind: 
 

Kategorie Lippische Grup-
pen 

Externe Grup-
pen 

Schulklassen, 
KiGa-/KiTa-
Freizeiten, Stu-
dierende an 
Fachhochschulen 
und Universitä-
ten* 

• 1 Gruppenlei-
tung frei  

• alle weiteren 
Betreuer/-
innen: 50 % 
Erwachsenen-
preis 

• 1 Gruppen-
leitung frei 

• alle weite-
ren Betreu-
er/-innen: 
Schüler-
preis 

Sonstige Kinder- 
bzw. Jugendfrei-
zeiten 
 

• 1 Gruppenlei-
tung frei 

• alle weiteren 
Betreuer/-
innen: Schü-
lerpreis 

• 1 Gruppen-
leitung frei 

Erwachsenen-
Freizeiten, Semi-
nare, Workshops 
etc. 

• 1 Gruppenlei-
tung frei 

• 1 Gruppen-
leitung frei 

 
*ohne Volkshochschulen und Senioren-Unis 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 
 
Gez. Otto 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
 
 
 
 
 

 
450 Absage der Sitzung des 8. Beirats bei der un-

teren Landschaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
Die für Mittwoch, den 06.11.2013 geplante Sitzung des 
8. Beirates bei der unteren Landschaftsbehörde des Krei-
ses Lippe findet nicht statt.  
 
Der neue Sitzungstermin der 23. Sitzung wird rechtzeitig 
bekannt gegeben werden.  
 
Detmold, 14.10.2013 
 
Der Vorsitzende des Beirats beim 
Kreis Lippe als untere Landschaftsbehörde 
 
 
Hans-Dieter Wiesemann 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
 
 
 
451 Bekanntmachung des Entwurfs der Haushalts-

satzung des Kreises Lippe für das Haushalts-
jahr 2014 

 
Aufgrund des § 54 der Kreisordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 646) in der 
derzeit geltenden Fassung wird bekannt gemacht, dass der 
Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Lippe für das 
Haushaltsjahr 2014 mit Haushaltsplan und Anlagen wäh-
rend der Dauer des Beratungsverfahrens (bis zur beschlie-
ßenden Kreistagssitzung am 16.12.2013) während der 
Dienststunden im Bürgerservice der Kreisverwaltung Lippe 
in Detmold, Felix – Fechenbach - Str. 5 in 32756 Detmold, 
zur Einsicht öffentlich ausliegt. 
 
Einwendungen können innerhalb einer Frist vom  
 

28.10.2013 bis 11.11.2013 
 
von kreisangehörigen Gemeinden, deren Einwohnern und 
Abgabepflichtigen erhoben werden. 
 
Die Einwendungen können schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Landrat des Kreises Lippe, Felix – Fechenbach - Str. 
5 in 32756 Detmold, erhoben werden. 
 
Detmold, den 25.10.2013 
 
KREIS LIPPE 
Der Landrat 
In Vertretung 
 
Gez. 
 
 
Schäfer 
Kämmerer  

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
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452 Immissionsschutz; 

Genehmigungsverfahren nach §§ 4/10 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG). 
Errichtung und den Betrieb einer Anlage zum 
Halten oder zur Aufzucht von Schweinen in Ex-
tertal 

 
Der Landwirtschaftliche Betrieb Sabine Surmann, Hohen-
sonne 2, 32699 Extertal, hat auf den Genehmigungsantrag 
vom 14.03.2013 mit Datum vom 17.09.2013 einen Geneh-
migunsbescheid gemäß §§ 4, 10 des BImSchG für die für 
die  Errichtung und den Betrieb einer Anlage zum Halten 
oder zur Aufzucht von Ebern in einer Größenordnung von > 
2.000 Eberaufzuchtplätzen und eines Sauen- und Abfer-
kelstalls mit ≤ 750 Sauenplätzen  auf dem Grundstück 
32699 Kalletal, Gemarkung Asmissen, Flur 9, Flurstück 8, 
erhalten.  
 
Gegenstand dieser Genehmigung ist:   

- Die Errichtung eines Wartestalles mit 320 Sauen, 
60 Jungsauen und angrenzendem Abferkelabteil 
mit 64  Plätzen 

- Die Errichtung eines Ferkelaufzuchtbereiches mit 
1280 Ferkelaufzuchtplätzen und angrenzendem 
Jungeberaufzuchtstall mit 2.560 Plätzen. 

- Der Betrieb eines Eberstalles im Altbestand mit 
120 Einzeltierplätzen 

- Errichtung eines Güllebehälters mit einem Volu-
men von 3185,57 m³ 

- Errichtung eines oberirdischen Gastanks mit ei-
nem Volumen von max. 6 m³ 

- Errichtung von 6 Futtersilos mit einem jeweiligen 
Volumen von 50 m³ 

- Betrieb einen vorhandenen Maschinen und Gerä-
tehalle 

- Errichtung einer Technik- / Wärmeverteilung 
- Der Betrieb der Anlage zum Halten von Schwei-

nen mit den genannten Auslegungs- und Leis-
tungsdaten 

 
Der Genehmigungsbescheid wurde mit Nebenbestimmun-
gen versehen und enthält gem. § 21 Abs. 1 Nr. 5 der 9. 
BImSchV das Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung 
in Form der Zusammenfassenden Darstellung nach § 20 
Abs. 1a der 9. BImSchV. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung des Genehmigungsbe-
scheides erfolgt gem. § 10 Abs. 7, 8 BImSchG. 
 
Der Genehmigungsbescheid liegt in der Zeit vom 
26.10.2013 bis einschließlich 11.11.2013 bei 
 
� der Kreisverwaltung Lippe, Bürgerservice am Haupt-

eingang, 32756 Detmold, Felix-Fechenbach- Straße 5, 
 

� der Gemeinde Extertal, Rathaus 3, Bürgerservice, 
32699 Extertal, Mittelstraße 36 

 
aus und kann dort während der Dienststunden für die Dau-
er von zwei Wochen eingesehen werden. Mit Ende der 
Auslegungsfrist (11.11.2013, 2400 Uhr) gilt der Genehmi-
gungsbescheid, auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendungen erhoben haben, als zugestellt. 
 
 
 
 
 

 
Dienststunden der Kreisverwaltung Lippe, Bürgerservice: 
Montags bis Donnerstags: Von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr 
Freitags:   Von 07:30 Uhr bis 15:15 Uhr 
sowie nach Vereinbarung. 
 
Dienststunden der Gemeindeverwaltung Extertal, Bür-
gerservice: 
Montag:   08:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag:  08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 
   bis 16:00 Uhr 
Mittwoch:  08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 
   bis 16:00 Uhr 
Donnerstag:  08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 
   bis 17:00 Uhr 
Freitag:   08:00 bis 12:00 Uhr 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in 32423 
Minden, Königswall 8, schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts er-
hoben werden. Die Klage kann auch in elektronischer Form 
nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Verwaltungs- und Finanzgerichten 
im Lande NRW (ERVVO VG/FG vom 7.11.2012;  GVBl. 
NRW, S. 548) erhoben werden. Die Klage muss den Klä-
ger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben werden. Falls die Klage 
schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird, sollen der 
Klage nebst Anlagen so viele Abschriften beigefügt wer-
den, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten kön-
nen. 
 
 
Im Auftrag 
gez. Depping 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
453 Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haus-

haltssatzung 2014 der Stadt Bad Salzuflen 
 
Es wird hiermit bekanntgegeben, dass der Entwurf der 
Haushaltssatzung der Stadt Bad Salzuflen für das Haus-
haltsjahr 2014 mit Haushaltsplan und Anlagen am 
16.10.2013 in den Rat eingebracht wurde und für die Dauer 
des Beratungsverfahrens zur Einsichtnahme beim Fach-
dienst Haushalt zur Verfügung steht. 
 

Öffnungszeiten 
im Rathaus, Rudolph-Brandes-Allee 19,  

2. Obergeschoss, 
Zimmer 2.3 bis 2.5 und Zimmer 2.8 bis 2.10  

(Fachdienst Haushalt): 
montags bis mittwochs: 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr; 

donnerstags: 8.00 Uhr bis 17.30 Uhr; 
freitags: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 
Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflich-
tige vom  
 

28. Oktober 2013 bis zum 15. November 2013 
 
Einwendungen erheben. Die Einwendungen werden im 
Rathaus, Rudolph-Brandes-Allee 19, 2. Obergeschoss, im 
Fachdienst Haushalt, entgegengenommen. Über die Ein-
wendungen beschließt der Rat in öffentlicher Sitzung. 
 
Bad Salzuflen, den 16 . Oktober 2013 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Honsdorf 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
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Stadt Barntrup 
 
454 Hinweis auf das Widerspruchsrecht und auf 

das Erfordernis der Einwilligung gegen bzw. 
für die Datenübermittlung aus dem Melderegis-
ter (§ 34 Abs. 1a, 1b und 1c und § 35 Abs. 3, 4 
und 6 des Meldegesetzes NRW – MG NRW, 
sowie § 18 Abs. 7 des Melderechtsrahmenge-
setzes – MRRG) 

 
Gemäß § 34 Abs. 1a, 1b und 1 c und § 35 Abs. 1 bis 4 und 
6 des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Meldegesetz NRW – MG NRW) vom 16. September 1997 
(GV. NRW. S. 332, ber. S 386), sowie gemäß § 58 Abs. 1 
des Wehrpflichtgesetzes (WPflG) vom 16. September 2008 
(BGBl. I S. 1886) in den zzt. gültigen Fassungen sind fol-
gende Datenübermittlungen durch die Stadt Barntrup zu-
lässig: 
 
I. Datenübermittlung über das Internet 
(§ 34 Abs. 1a, 1b und 1c MG NRW) 
Die Meldebehörde darf Auskunft über Vor- und Familien-
namen, Doktorgrad und Anschriften (einfache Melderegis-
terauskunft) einzelner bestimmter Einwohner oder einer 
Vielzahl namentlich bezeichneter Einwohner im Wege des 
automatisierten Abrufs über das Internet erteilen. 
 
II. Datenübermittlung an Parteien u.a.  
(§ 35 Abs. 1 MG NRW) 
Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und ande-
ren Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Parlaments- und Kommunalwahlen oder unmittelbaren 
Wahlen von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie 
Landrätinnen und Landräten in den sechs der Wahl voran-
gehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über 
die in § 34 Abs. 1 MG NRW bezeichneten Daten (Vor- und 
Familienname, Doktorgrad und Anschriften) von Gruppen 
von Wahlberechtigten erteilen. 
 
III. Datenübermittlung bei Volksbegehren und Volks-
entscheiden sowie Bürgerentscheiden 
(§ 35 Abs. 2 MG NRW) 
Die Meldebehörde darf im Zusammenhang mit Volksbe-
gehren und Volksentscheiden sowie mit Bürgerentscheiden 
Auskünfte nach Maßgabe des § 35 Abs. 1 MG NRW den 
Antragstellern und Parteien erteilt werden. 
 
IV. Datenübermittlung über Alters- und Ehejubiläen 
(§ 35 Abs. 3 MG NRW) 
Die Meldebehörde darf Mitgliedern parlamentarischer und 
kommunaler Vertretungskörperschaften sowie Presse und 
Rundfunk eine Melderegisterauskunft über Alters- und Ehe-
jubiläen von Einwohnern nach deren Einwilligung erteilen. 
Die Auskunft darf nur die in § 34 Abs. 1 Satz 1 MG NRW 
genannten Daten (Vor- und Familiennamen, Doktorgrad 
und Anschriften) des Betroffenen sowie Tag und Art des 
Jubiläums umfassen. 
 
V. Datenübermittlung an Adressbuchverlage 
(§ 35 Abs. 4 MG NRW) 
Zum Zweck der Veröffentlichung in gedruckten Adressbü-
chern darf Adressbuchverlagen Auskunft über 
 

1. Vor- und Familiennamen, 
2. Doktorgrad und 
3. Anschriften 

 

 
sämtlicher Einwohner erteilt werden, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben. 
 
VI. Datenübermittlung an das Bundesamt für Wehr- 
verwaltung 
(§ 58 Abs. 1 WPflG) 
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial 
über Tätigkeiten in den Streitkräften dürfen dem Bundes-
amt für Wehrverwaltung jährlich bis zum 31. März folgende 
Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die 
im nächsten Jahr volljährig werden, übermittelt werden: 
 
Familienname, Vorname und gegenwärtige Anschrift. 
 
Der Weitergabe der unter Ziffer I, II, III und VI genannten 
Daten kann der Betroffene widersprechen (§ 34 Abs. 1b, § 
35 Abs. 6 Satz 1 MG NRW und § 18 Abs. 7 MRRG). 
 
Auf dieses Widerspruchsrecht weise ich hiermit hin. 
 
Das Widerspruchsrecht bezüglich der Datenweitergabe 
nach § 34 Abs. 1a, 1b und 1c MG NRW und § 58 Abs. 1 
WPflG steht den Betroffenen ab der Vollendung des 15. 
Lebensjahres zu; sie bedürfen hierzu nicht der Einwilligung 
oder Genehmigung von Personen, die zu ihrer gesetzlichen 
Vertretung befugt sind. 
 
Die Weitergabe der unter Ziffer IV und V genannten Daten 
ist nur dann zulässig, wenn zuvor der Betroffene schriftlich 
eingewilligt hat (§ 35 Abs. 3, 4 MG NRW). 
 
Auf das Erfordernis der Einwilligung weise ich hiermit 
hin. 
 
Der Widerspruch gegen bzw. die Einwilligung zur vorge-
nannten Datenübermittlung kann entweder direkt beim 
Einwohnermeldeamt der Stadt Barntrup, Mittelstr. 32, Bür-
gerbüro, 32683 Barntrup, eingelegt bzw. erteilt werden o-
der ist schriftlich an den Bürgermeister –Ordnungsamt-, 
Mittelstr. 38, 32683 Barntrup, zu richten. 
 
Es ist zu beachten, dass die genannten Auskünfte bereits 
vor dem jeweiligen Ereignis (6 Monate vor einer Wahl, ca. 
3 Monate vor einem Jubiläum, ca. 10 Monate vor Heraus-
gabe eines Adressbuches) erteilt werden dürfen. 
 
Bei Volksbegehren dürfen die Auskünfte vom Tage der 
Veröffentlichung der Zulassung der Listenauslegung bis 
zum Ablauf der Eintragungs- oder Nachfrist und bei Volks-
entscheiden vom Tage der Veröffentlichung des Abstim-
mungstages bis zum Tag vor dem Abstimmungstag gege-
ben werden. Für Bürgerentscheide gilt dies vom Tage der 
Entscheidung, nach der einem zulässigen Bürgerbegehren 
nicht entsprochen wird, bis zum Tag vor dem Abstim-
mungstag. 
 
Der Widerspruch bzw. die Einwilligung bleibt bis auf Wider-
ruf gültig. 
 
Barntrup, den 14.10.2013 
 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
 
 
Dahle 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
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Stadt Detmold 
 
455 1. Änderungssatzung der „Gebührenordnung 

für die Johannes-Brahms-Schule, Musikschule 
für Detmold, Blomberg, Horn-Bad Meinberg 
vom 01.06.2010“ - vom 09.10.2013 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 
666 / SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetz zur Stärkung des kommunalen Ehrenamtes und zur 
Änderung weiterer kommunalverfassungsrechtlicher Vor-
schriften (GV NRW 2012 S. 436), des § 25 des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 1.Oktober 1979 
(GV NRW S. 621 / SGV NRW 202), zuletzt geändert durch 
Änderungsgesetz vom 08.05.2009 (GV. NRW. 2009 S. 298 
und 326), des § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV 
NRW S. 712 / SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 13. Dezember 2011 (GV NRW 2011, S. 687 u. S. 
688) sowie des § 7 der Satzung der Johannes-Brahms-
Schule, Musikschule für Detmold, Blomberg, Horn-Bad 
Meinberg vom 01.06.2010 hat der Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 26.09.2013 folgende Satzung beschlos-
sen: 
 

§ 1 
 

§ 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
Zum Einkommen im Sinne dieser Gebührenordnung rech-
nen alle Einkünfte der Haus- und Lebensgemeinschaft in 
Geld oder Geldeswert. Die Auskunfts- und Anzeigepflichten 
regelt § 4.  
 
Für das zweite und jedes weitere Kind sind die nach § 32 
Abs. 6 EStG zu gewährenden Freibeträge von dem nach 
diesem Absatz ermittelten Einkommen abzuziehen. Unbe-
rücksichtigt bleiben Spesen, das Kindergeld nach dem 
Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften 
sowie das Elterngeld nach dem Gesetz zum Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz bis zu den in § 10 dieses Geset-
zes benannten Beträgen. 
 

§ 2 
 

§ 5 Abs. 1 und 3 werden wie folgt geändert: 
 
Besuchen mehr als ein Kind einer Haus- und Lebensge-
meinschaft gleichzeitig die Musikschule, so ermäßigt sich 
die Unterrichtsgebühr für das zweite Kind um 25%, für das 
dritte Kind um 50% und für weitere Kinder um 75%.  
 
Die Ermäßigung gilt jeweils für das Fach mit der geringeren 
Gebühr. 
 

§ 3 
 

§ 5 wird in Abs. 5 um Satz 3 ergänzt: 
 
Ermäßigungen für erwachsene und externe Teilnehmer/-
innen werden nicht gewährt.  
 
 
 
 
 

 
§ 4 

 
§ 6 wird wie folgt geändert: 

 
Fällt der Unterricht durch Verhinderung der Lehrkraft oder 
infolge eines unvorhergesehenen Ereignisses, das nach-
weislich nicht in der Person der Schülerin/des Schülers be-
gründet ist, aus, so besteht ein Anspruch auf Erstattung der 
Gebühren, wenn dadurch weniger als 35 Unterrichtseinhei-
ten im Jahr erteilt werden. Ist die Schülerin/der Schüler 
mindestens drei Wochen hintereinander aus gesundheitli-
chen Gründen am Besuch des Unterrichts gehindert und 
liegt ein entsprechendes ärztliches Attest vor, gilt diese 
Regelung analog. Die Erstattung der Gebühren erfolgt auf 
schriftlichen Antrag.  
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung vom 09.10.2013 wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 09.10.2013 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Heller 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
 
 
 
456 Auflassung von Grabstätten auf den Friedhö-

fen der Stadt Detmold 
 
Ungepflegte Grabstätten und / oder keine Angehörige: 
 
Alter Friedhof Blomberger Straße 
Abt. A, Nr. 9 - 10                     Charlotte und Karl Velthaus 
Abt. A, Nr. 479                                             Irene Redeker 
Abt. A, Nr. 560/561    Hemmieoltmanns und Klauke, Nora 
Abt. B, Nr. 101                             Emma und Walter Tölke 
Abt. B, Nr. 110/111    Springorum und Wilke, Marion, Karl 
Abt. B, Nr. 182/182                  Emma und Heinrich Manns 
Abt. B, Nr. 279                                             Auguste Roolf 
Abt. B, Nr. 372/373             Elisabeth und Heinrich Reese 
Abt. C, Nr. 71 A-D                      Anna und Josef Scheffer 
Abt. C, Nr. 200 A-D           Anneliese und Heinrich Bäcker 
Abt. E, Nr. 257                         Erna und Christel Heimann 
Abt. E, Nr. 510               Annemarie und Heinrich Pohlenz 
Abt. E, Nr. 879                   Helene und Theodor Möllinger 
Abt. F, Nr. 615/616                 Frieda und Gottfried Blanke 
Abt. F, Nr. 843/844            Caroline und Wilhelm Detering 
Abt. G, Nr. 96/97                Charlotte und Arnold Lüdeking 
Abt. H - U1, Nr. 14                                       Brigitte Esser 
Abt. H - U2, Nr. 6                                       Hans Heimann 
 
Landfriedhof, Blomberger Straße 
Abt. D, Nr. 41 A-B       Marie, Siegfried, Hermann Jesgarz 
 
Friedhof Klüt 
Abt. A, Nr. 199/200                Karoline und Wilhelm Flake 
 
 
 
 

 
Friedhof Diestelbruch 
Abt. C-2, Nr. 28                                Nicole De Pessemier 
Abt. G, Nr. 5                                            Margarete Merz 
 
Friedhof Jerxen-Orbke 
Abt. A-U2, Nr. 2                                        Heinrich Möller 
Abt. B, Nr. 88 A-B               Erna und August Düwelhenke 
Abt. B, Nr. 122 A-B       Krüger, Malwine und Berg, Bernd 
 
Friedhof Spork-Eichholz 
Abt. C - 1, Nr. 15                                        Nolee Lödige 
Abt. C - 1, Nr. 18                                     Julia Schmaale 
Abt. E, Nr. 48 A-B            Margarete und Erich Schramm 
Abt. H, Nr 42/43                                   Frieda Lindenpütz 
Abt. I, Nr. 7                                               Karoline Kriete 
Abt. I, Nr. 19/20                                        Walter Kalweit 
Abt. I-1, Nr. 9                               Charlotte Mummenhoff 
Abt. I-1, Nr. 36                                   Margarete Tischler 
Abtl. I-1, Nr. 63                             Wilhelmine Holzgrewe 
Abt. K, Nr. 166                       Erna und Aloysius Grunert 
 
Friedhof Remmighausen 
Abt. A-U1, Nr. 7                                  Cordula Herrmann 
Abt. C-3, Nr. 13                                    Anneliese Sander 
 
Friedhof Berlebeck 
Abt. D, Nr. 86/87                                     Albert Thiemann 
 
Waldfriedhof Kupferberg 
Abt. B, Nr. 50 A-B  Hempel, Frieda; Verstraut, Annemarie 
Abt. B, Nr. 86 A-B     Brand und Güldenpfennig, Marianne 
Abt. C, Nr. 393                        Ulrike Tenhaven-Zacharias 
Abt. C, Nr. 497 A-B             Paula und Wilhelm Osterhage 
Abt. C, Nr. 581 A-B                        Margret und Willi Bock 
Abt. C-U, Nr. 626 a-d          Gertrud und Paul Holzkämper 
Abt. C-U, Nr. 751 a-d               Else und Walter Nachtigall 
Abt. C-U, Nr. 810 a-d                                   Heribert Kraft 
Abt. C-U, Nr. 834 a-d              Frieda und Gustav Schlüter 
Abt. C-10, Nr. 53                                        Armin Günther 
Abt. D - 2, Nr. 22                                         Elizaveta Vibe 
Abt. D - 2, Nr. 35                                        Rolf Herrmann 
Abt. D - 2, Nr. 44                                          Heinz Schleef 
Abt. D - U1, Nr. 10                                  Maria Schonefeld 
Abt. D - U1, Nr. 28                                       Paula Seyring 
Abt. E, Nr. 165/166                Margarete und Walter Müller 
Abt. E, Nr. 169/170                       Fey und Förderer, Luise 
Abt. F, Nr. 468/469                        Margot und Arno Radke 
Abt. G - 8, Nr. 9                                       Domenic Arends 
Abt. G - 8, Nr. 14                                          Andre Hilgers 
Abt. G - 8, Nr. 34                                                Karupovic 
Abt. H, Nr. 71/72                                              Willi Zühlke 
Abt. H, Nr. 102/103     Völzke, Dieter + Niewald Magdalene 
Abt. H, Nr. 900                           Berta und Heinrich Leirich 
 
Friedhof Heidenoldendorf 
Abt. B - U, Nr. 222 a-d      Elfriede und Christian Schwinger 
Abt. B - U1, Nr. 8                                            Olaf Schmitz 
Abt. D, Nr. 185           Gerhard Hoffmann, Elisabeth Matzke 
Abt. D, Nr. 186/187                                         Paul Schmidt 
 
Friedhof Pivitsheide VH 
Abt. D-2, Nr. 1                                       Gisela Schormann 
 
Friedhof Pivitsheide VL 
Abt. A, Nr. 209/210                Elisabeth und Erwin Scherfer 
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Sofern diese Grabstätten nicht bis zum 30.11.2013 in ord-
nungsgemäßen Zustand gebracht sind, werden die Nut-
zungsrechte entzogen und die Gräber zu Lasten der Pfle-
geverpflichteten eingeebnet. 
 
Die auf den Grabstätten befindlichen Grabsteine, Grab-
schmuck und sonstiges Grabzubehör müssen bis zum 
30.11.2013 abgeräumt sein, andernfalls gehen diese Ge-
genstände entschädigungslos in das Eigentum der Stadt 
Detmold über. 
 
Detmold, 23.10.2013 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
 
 
 
457 Bekanntmachung 
 
Für 
 
Herrn Soureni Tchplakhyan, armenischer Staatsangehöri-
ger, ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet, 
 
ist am 03.09.2013 unter dem Az. 2.3-023056 ein Bescheid 
des Bürgermeisters der Stadt Detmold, Fachbereich 2 – 
Ausländerangelegenheiten – ergangen. Der Bescheid 
konnte nicht zugestellt werden, da der Aufenthaltsort des 
Empfängers unbekannt ist. 
 
Gemäß § 1 Landeszustellungsgesetz (LZG NW) i. V. m. § 
10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) wird die-
ser Bescheid daher öffentlich zugestellt. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Betroffene kann den Bescheid beim  
 
Bürgermeister der Stadt Detmold 
Fachbereich 2 – Ausländerangelegenheiten –  
Grabenstr. 1, 32756 Detmold, 
 
während der allgemeinen Dienststunden einsehen und in 
Empfang nehmen.  
 
Dieser Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind (§ 10 Abs. 2 S. 6 AufenthG).  
 
i. A. 
 
 
gez. 
(Ute Stührenberg) 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
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Stadt Lage 
 
458 Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haus-

haltssatzung der Stadt Lage für das Haushalts-
jahr 2014 

 
Aufgrund des § 80 Abs.3 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW 
S.666) in der derzeit geltenden Fassung wird bekannt ge-
macht, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt 
Lage für das Haushaltsjahr 2014 mit Haushaltsplan und 
Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens (bis 
zur beschließenden Ratssitzung) während der Dienststun-
den (montags bis freitags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, außer-
dem montags 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr und donnerstags 
14.00 Uhr bis 17.30 Uhr) im Fachteam Zentrale Finanz-
buchhaltung, City-Center, Bergstraße 6, Büro 408, 32791 
Lage, zur Einsichtnahme öffentlich ausliegt. 
 
Einwendungen können innerhalb der Frist vom 
 

26.10.2013 – 11.11.2013 
 
von Einwohnern und Abgabepflichtigen schriftlich oder zur 
Niederschrift während der Dienststunden bei der Stadt La-
ge, Der Bürgermeister, Lange Straße 72, 32791 Lage, er-
hoben werden. Über die Einwendungen beschließt der Rat 
in öffentlicher Sitzung. 
 
Lage, 11 .Oktober 2013 
 
 
gez. C. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
 
 
 
459 Aufstellung des Bebauungsplanes G 34 „Hey-

sundern“ der Stadt Lage, OT Billinghausen, im 
beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB 
hier: Durchführung der öffentlichen Ausle-
gung § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Der Bau- und Planungsausschuss des Rates der Stadt La-
ge hat in seiner Sitzung am 08.10.13 die Auswertung der 
frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB vorgenommen und die Durchführung der öffentli-
chen Auslegung des Bebauungsplans G 34 „Heysundern“ 
im Ortsteil Billinghausen beschlossen.  
 
Die Beschlüsse vom 08.10.13 haben folgenden Wortlaut: 
 
Auswertung der frühzeitigen Beteiligung 
„Der Auswertung der im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange wird gemäß dem als 
Anlage 2 (Anmerkung: zur Beschlussvorlage) beigefügten 
Prüfergebnis zugestimmt.“ 
 
Offenlegungsbeschluss 
„Die Verwaltung wird beauftragt, den Entwurf zur Aufstel-
lung des Bebauungsplans G 34 „Heysundern“ mit den zu-
vor bestimmten Planinhalten gem. § 3 Abs. 2 BauGB öf-
fentlich auszulegen.“ 
 
 

 
Entsprechend wird hiermit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB be-
kannt gemacht, dass die öffentliche Auslegung in der Zeit 
vom  
 

05.11. bis einschließlich 05.12.2013 
 
während der Dienststunden im Fachteam Planen der Stadt 
Lage, Rathaus III, 32791 Lage, Lange Straße 67, 2. Ober-
geschoss, Zimmer 204 stattfindet. Zusätzlich kann der Be-
bauungsplanentwurf im Internet unter 
http://www2.lage.de/Bauen-und-Wirtschaft/Entwickeln-und-
Planen/Stadtplanung/Öffentlichkeitsbeteiligung eingesehen 
werden.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich. 
Der räumliche Geltungsbereich ist in dem Übersichtsplan 
mit einer schwarzen unterbrochenen Linie eingegrenzt. Für 
die genaue Umgrenzung ist die in den ausliegenden Plan-
unterlagen vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zu 
dem Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift bei der vor-
genannten Auslegungsstelle abgegeben werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 47 Abs. 2 a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes G 34 
„Heysundern“ wird gemäß § 13 a BauGB im beschleunig-
ten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
(§ 2 Abs. 4 BauGB) durchgeführt.  
 
Lage, 15. Oktober 2013 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
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460 Aufstellung des Teilplans 1b zum Bebauungs-

plan G 158 „Sülterheide“ im OT Heiden und 80. 
Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Lage 

 
hier: a) Aufstellungs-/Änderungsbeschluss vom 

14.02.2013 
b) Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

 
a) Aufstellungs-/Änderungsbeschluss vom 14.02.2013 

 
Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 
14.02.2013 gemäß § 2 Abs. BauGB die Aufstellung 
des Bebauungsplans G 158, Teilplan 1b, im OT Hei-
den der Stadt Lage beschlossen. Gleichzeitig hat der 
Rat die Durchführung der 80. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes (FNP) im OT Heiden der Stadt Lage 
im Parallelverfahren zum Bebauungsplan G 158, Teil-
plan 1 b, beschlossen. 

 
Die Beschlüsse vom 14.02.2013 haben folgenden 
Wortlaut: 
 
Aufstellungsbeschluss B- Plan 
„Die Aufstellung des Bebauungsplans G 158 „Sülter-
heide“, Teilplan 1 b der Stadt Lage im Ortsteil Heiden 
wird gem. § 1 Abs. 3 i. V. m. § 2 Abs. 1 BauGB be-
schlossen. Die Grenzen des räumlichen Geltungsbe-
reichs sind im Planauszug im Maßstab 1:5.000 darge-
stellt.“ 
 
Aufstellungsbeschluss FNP- Änderung 
„Die Aufstellung der 80. Änderung des Flächennut-
zungsplans der Stadt Lage zur Darstellung einer ge-
werblichen Baufläche gem. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO 
wird unter Anwendung des § 2 BauGB beschlossen. 
Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs sind im 
Planauszug im Maßstab 1:5.000 dargestellt. Das Ver-
fahren wird gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfah-
ren zur Aufstellung des Bebauungsplan G 158, Teil-
plan 1 b, im OT Heiden der Stadt Lage durchgeführt.“ 

 
Die vorgenannten Beschlüsse werden hiermit gemäß 
§§ 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 52 Abs. 3 GO NRW öffent-
lich bekannt gemacht. 

 
b) Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-

lichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Der Bau- und Planungsausschuss des Rates der Stadt 
Lage hat in seiner Sitzung am 19.09.2013 die Durch-
führung des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens nach § 
3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB zur Aufstellung des 
Teilplans 1b zum Bebauungsplan G 158 „Sülterheide“ 
im OT Heiden und zur 80. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Lage beschlossen: 

 
Die Beschlüsse vom 19.09.2013 haben folgenden 
Wortlaut: 
 
B- Plan 
„Die Verwaltung wird beauftragt, das Beteiligungsver-
fahren nach § 3 Abs. 1 BauGB auf der Grundlage der 
vorgestellten Planinhalte zum Bebauungsplan G 158 
„Sülterheide“, Teilplan 1b, im Parallelverfahren zur 80. 
Änderung des Flächennutzungsplans durchzuführen.“ 
 

 
FNP- Änderung 
„Die Verwaltung wird beauftragt, das Beteiligungsver-
fahren nach § 3 Abs. 1 BauGB auf der Grundlage der 
vorgestellten Planinhalte zur 80. Änderung des Flä-
chennutzungsplans im Parallelverfahren zum Bebau-
ungsplan G 158 „Sülterheide“, Teilplan 1b, durchzufüh-
ren.“ 

 
Gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch wird hiermit bekannt 
gemacht, dass die Vorentwürfe zu den o. g. Bauleitplanver-
fahren einschl. Begründung (Allgemeine Ziele und Zwecke)  

 
in der Zeit vom 05.11.2013 bis einschl. 05.12.2013 
 

während der Dienststunden beim Fachteam Planen der 
Stadt Lage, Rathaus III, 32791 Lage, Lange Straße 67, 2. 
Obergeschoss, Zimmer 204, zur Einsichtnahme bereit lie-
gen. Zusätzlich können die Entwürfe zu den Bauleitplänen 
im Internet unter http://www2.lage.de/Bauen-und-
Wirtschaft/Entwickeln-und-
Planen/Stadtplanung/Öffentlichkeitsbeteiligung eingesehen 
werden.  
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind zz. 
verfügbar und im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung ein-
sehbar: 
 
• Bericht über die Geruchsstoffimmissionen im Bereich 

Bebauungsplan G 158, Teilplan 1b der Stadt Lage 
(TÜV Süd, Industrie Service, August 2003)  

 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan im Maß-
stab 1:5.000 ersichtlich. Der räumliche Geltungsbereich ist 
im Übersichtsplan mit einer schwarzen unterbrochenen Li-
nie eingegrenzt. Für die genaue Abgrenzung sind die in 
den ausliegenden Planunterlagen vorgenommenen Grenz-
eintragungen verbindlich. 
 
Während des o.a. Zeitraums hat gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
jeder die Möglichkeit, sich über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Bebauungsplanaufstellung und Flächennut-
zungsplanänderung, über die für die Neugestaltung oder 
Entwicklung des Gebietes in Betracht kommenden sich 
wesentlich unterscheidenden Lösungen und die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der Planung zu informieren. Stel-
lungnahmen können schriftlich eingereicht oder mündlich 
zur Niederschrift an der vorgenannten Stelle abgegeben 
werden.  
 
Lage, 15. Oktober 2013 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
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461 Aufstellung der 12. Änderung und Erweiterung 

des Bebauungsplanes G8 der Stadt Lage, OT 
Lage, im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a 
BauGB; 
hier: a) Aufstellungsbeschluss  

b) Durchführung der öffentlichen Ausle-
gung 

 
Gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) hat der 
Rat der Stadt Lage in seiner Sitzung am 10.10.13 die Auf-
stellung der 12. Änderung und Erweiterung des Bebau-
ungsplanes G 8 der Stadt Lage im Ortsteil Lage als be-
schleunigtes Verfahren gem. § 13 a BauGB und die Durch-
führung der öffentlichen Auslegung beschlossen.  
 
Die Beschlüsse vom 10.10.13 haben folgenden Wortlaut: 
 
a) Aufstellungsbeschluss 
„Die Aufstellung der 12. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplanes G 8 der Stadt Lage wird gem. § 2 Abs.1 
BauGB beschlossen. Die Grenzen des räumlichen Gel-
tungsbereiches sind im Planauszug im Maßstab 1:5000 
dargestellt. Es soll ein beschleunigtes Verfahren gem. 
§ 13 a  BauGB durchgeführt werden.“  
 
b) Planinhalte 
Die Verwaltung wird beauftragt, das Beteiligungsverfahren 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB auf Grundlage der vorgestellten 
Planinhalten durchzuführen. Die Beteiligung der berührten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB erfolgt parallel.“  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich. 
Der räumliche Geltungsbereich ist in dem Übersichtsplan 
mit einer schwarzen unterbrochenen Linie eingegrenzt. Für 
die genaue Umgrenzung ist die in den ausliegenden Plan-
unterlagen vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 
Die vorgenannten Beschlüsse werden hiermit gemäß §§ 2 
Abs. 1 und 13 a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 52 Abs. 3 GO NRW 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Nach § 13 a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB wird hiermit be-
kannt gemacht, dass der Bebauungsplan im beschleunig-
ten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB geändert werden soll.  
 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
BauGB wird hiermit bekannt gemacht, dass die öffentliche 
Auslegung in der Zeit vom  
 

05.11. bis einschließlich 05.12.2013 
 
während der Dienststunden im Fachteam Planen der Stadt 
Lage, Rathaus III, 32791 Lage, Lange Straße 67, 2. Ober-
geschoss, Zimmer 204 stattfindet. Zusätzlich kann der Be-
bauungsplanentwurf im Internet unter 
http://www2.lage.de/Bauen-und-Wirtschaft/Entwickeln-und-
Planen/Stadtplanung/Öffentlichkeitsbeteiligung eingesehen 
werden.  
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zu 
dem Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift bei der vor-
genannten Auslegungsstelle abgegeben werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben.  

 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 47 Abs. 2 a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Lage, 15. Oktober 2013 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
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462 3. beschleunigte Änderung des Bebauungs-

planes B 20 der Stadt Lage (Beschleunigtes 
Verfahren gem. § 13a BauGB) 
hier: Satzungsbeschluss vom 10.10.2013 und 
Inkrafttreten 

 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes B 20 der Stadt La-
ge im OT Lage ist vom Rat der Stadt Lage in seiner Sit-
zung am 10.10.13 gemäß § 10 Absatz 1 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in Verbin-
dung mit §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 
(GV NRW S. 666) in den jeweils gültigen Fassungen als 
Satzung beschlossen worden.  
 
Der Beschluss hat folgenden Wortlaut: 
 
„Die 3. Änderung des Bebauungsplanes B 20 im Ortsteil 
Lage wird gem. § 10 BauGB i.V.m. § 7 GO NW als Satzung 
beschlossen.“ 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt nach § 
10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) die 3. Änderung 
des Bebauungsplans B 20 der Stadt Lage im OT Lage in 
Kraft. 
 
Lage und Umfang der 3. Änderung des Bebauungsplans B 
20 der Stadt Lage sind aus dem in dieser Bekanntmachung 
abgedruckten Planausschnitt ersichtlich. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist in dem Übersichtsplan 
mit einer schwarzen unterbrochenen Linie eingegrenzt. Für 
die genaue Umgrenzung ist die Grenzeintragung in der zur 
3. Änderung des Bebauungsplanes B 20 der Stadt Lage 
gehörenden Planzeichnung verbindlich. 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes B 20 der Stadt La-
ge im OT Lage einschließlich Begründung wird vom Tage 
dieser Bekanntmachung an für dauernd während der 
Dienststunden bei der Stadt Lage, Rathaus III, Lange Stra-
ße 67 (Fachteam Planen, Zimmer 204), 32791 Lage, zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt der 3. 
Änderung des Bebauungsplans B 20 der Stadt Lage wird 
auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
 
1.   Unbeachtlich werden gemäß § 215 des Baugesetzbu-

ches (BauGB)  
 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und  

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
 
 
 
 
 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Lage 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Das gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
BauGB beachtlich sind. 

 
2.   Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-

wie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von einge-
tretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen wird hingewiesen. 

 
3.   Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen der Sat-
zung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) der Satzungsbeschluss ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Lage vorher gerügt und dabei die ver-
letzte  Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lage, 15. Oktober 2013 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
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463 Teilaufhebung des Bebauungsplanes G 204 

“Freibadstraße“ der Stadt Lage im Ortsteil 
Hörste 
hier: Satzungsbeschluss vom 10.10.2013 und 
Inkrafttreten 

 
Die Teilaufhebung des Bebauungsplanes G 204 im OT 
Hörste der Stadt Lage ist vom Rat der Stadt Lage in seiner 
Sitzung am 10.10.2013 gemäß § 10 Absatz 1 des Bauge-
setzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in 
Verbindung mit §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 
(GV NRW S. 666) in den jeweils gültigen Fassungen als 
Satzung beschlossen worden.  
 
Der Beschluss hat folgenden Wortlaut: 
 
„Die Teilaufhebung des Bebauungsplans G 204 „Frei-
badstraße“ der Stadt Lage im Ortsteil Hörste wird gemäß § 
10 BauGB i.V.m. § 7 GO NW als Satzung beschlossen.“ 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt nach § 
10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) die Teilaufhe-
bung des Bebauungsplans G 204 „Freibadstraße“ im OT 
Hörste der Stadt Lage in Kraft. 
 
Lage und Umfang der Teilaufhebung des Bebauungsplans 
G 204 „Freibadstraße“ der Stadt Lage sind aus dem in die-
ser Bekanntmachung abgedruckten Planausschnitt ersicht-
lich. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist in dem Übersichtsplan 
mit einer schwarzen unterbrochenen Linie eingegrenzt. Für 
die genaue Umgrenzung ist die Grenzeintragung in der zur 
Teilaufhebung des Bebauungsplans G 204 „Freibadstraße“ 
gehörenden Planzeichnung verbindlich. 
 
Die Teilaufhebung des Bebauungsplans G 204 „Frei-
badstraße“ im OT Hörste der Stadt Lage einschließlich Be-
gründung und zusammenfassender Erklärung gemäß § 10 
(4) BauGB wird vom Tage dieser Bekanntmachung an für 
dauernd während der Dienststunden bei der Stadt Lage, 
Rathaus III, Lange Straße 67 (Fachteam Planen, Zimmer 
204), 32791 Lage, zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
Über den Inhalt der Teilaufhebung des Bebauungsplans G 
204 der Stadt Lage wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
 
1. Unbeachtlich werden gemäß § 215 des Baugesetz-

buches (BauGB)  
 

d) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

e) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und  

f) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
 
 
 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Lage 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Das gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
BauGB beachtlich sind. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 

sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von 
eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über 
die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen. 

 
3. Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-

schriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen der Satzung kann gem. § 7 Abs. 6 GO 
NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) der Satzungsbeschluss ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Lage vorher gerügt und dabei die ver-
letzte  Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lage, 15. Oktober 2013 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
464 Versteigerung von Fundsachen 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass am Freitag, den 15. No-
vember 2013 ab 15.00 Uhr auf dem Hof der Städtischen 
Betriebe Lemgo, Am Bauhof 17, 32657 Lemgo, Fundfahr-
räder und diverse weitere Gegenstände versteigert werden. 
Die Gegenstände können ab 14.00 Uhr besichtigt werden. 
 
Empfangsberechtigten (Verlierer der Fundsachen) wird 
hiermit Gelegenheit gegeben, ihre Rechte bis zum Verstei-
gerungstermin beim Bürgerbüro der Alten Hansestadt 
Lemgo im Ballhaus (Tel.: 05261/213-115) anzumelden. 
 
Lemgo, den 07.10.2013 
 
Alte Hansestadt Lemgo 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
 
 
 
465 Bekanntmachung der Auslegung des Entwurfs 

der Haushaltssatzung 2014 mit Anlagen 
 
Nach § 80 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geän-
dert durch Art. 1 des Gesetzes vom 09. April 2013 
(GV.NRW. S. 194) in Kraft getreten am 27. April 2013, ge-
be ich hierdurch bekannt, dass der Entwurf der Haushalts-
satzung 2014 mit Haushaltsplan und Anlagen der Alten 
Hansestadt Lemgo ab dem 28.10.2013 während der Öff-
nungszeiten Montag bis Freitag von 08:30 – 16:00 Uhr 
(donnerstags bis 17:00 Uhr und freitags bis 12:30 Uhr) im 
Geschäftsbereich Finanzen, Betriebe und Beteiligungen, 
Gebäude Zeughaus, Papenstraße 9, Zimmer 117 bis zum 
Abschluss des Beratungsverfahrens im Rat öffentlich zur 
Einsichtnahme ausliegen wird. Unter der Adresse 
www.lemgo.net , "Politik und Verwaltung, Bürgerservice", 
"Finanzen" steht der Haushaltsplanentwurf 2014 zur Ein-
sicht und zum Download im Internet zur Verfügung.  
 
Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anla-
gen können Einwohner oder Abgabepflichtige bis zum 
15.11.2013 Einwendungen unter der oben angegebenen 
Anschrift erheben. Über die Einwendungen beschließt der 
Rat in öffentlicher Sitzung. 
 
Lemgo, den 15.10.2013 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr.Reiner  Austermann 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
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Stadt Lügde 
 
466 Hinweis auf das Widerspruchsrecht und auf 

das Erfordernis der Einwilligung gegen bzw. 
für die Datenübermittlung aus dem Melderegis-
ter (§ 34 Abs. 1 a, 1b und § 35 Abs. 3.4 und 6 
des Meldegesetzes NRW – MG NRW, sowie § 
18 Abs. 7 des Melderechtsrahmengesetzes – 
MRRG) 

 
Gem. § 34 Abs. 1a, 1b, 1c und § 35 Abs. 1 bis 4 und 6 des 
Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Melde-
gesetz NRW – MG NRW) vom 16. September 1997 
(GV. NRW. S. 332, ber. S. 386), sowie gemäß § 58 Abs. 1 
des Wehrpflichtgesetzes (WPflG) vom 16. September 2008 
(BGBl. I S. 1886) in den zzt. gültigen Fassungen sind fol-
gende Datenübermittlungen durch die Stadt Lügde als 
Meldebehörde zulässig: 
 
I. Datenübermittlung über das Internet 
 (§ 34 Abs. 1a, 1b und 1 c MG NRW) 
 Die Meldebehörde darf Auskunft über Vor- und Fami-

liennahmen, Doktorgrad und Anschriften (einfache Mel-
deregisterauskunft) einzelner bestimmter Einwohner 
oder einer Vielzahl namentlich bezeichneter Einwohner 
im Wege des automatisierten Abrufs über das Internet 
erteilen. 

 
II. Datenübermittlung an Parteien u.a. 
 (§ 35 Abs. 1 MG NRW) 
 Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und 

anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammen-
hang mit Parlaments- und Kommunalwahl oder unmit-
telbaren Wahlen von Bürgermeisterinnen und Bürger-
meistern sowie Landrätinnen und Landräten in den 
sechs der Wahl vorangehenden Monaten Auskunft aus 
dem Melderegister über die in § 34 Abs. 1 Satz 1 MG 
NRW bezeichneten Daten (Vor- und Familiennamen, 
Doktorgrad und Anschriften) von Gruppen von Wahlbe-
rechtigten erteilen. 

 
III. Datenübermittlung bei Volksbegehren und Volks-

entscheiden sowie Bürgerentscheiden 
 (§ 35 Abs. 2 MG NRW) 
 Die Meldebehörde darf im Zusammenhang mit Volks-

begehren und Volksentscheiden sowie mit Bürgerent-
scheiden Auskünfte nach Maßgabe des § 35 Abs. 1 MG 
NRW an Antragsteller und Parteien erteilen. 

 
IV. Datenübermittlung über Alters- und Ehejubiläen 
 (§ 35 Abs. 3 MG NRW) 
 Die Meldebehörde darf Mitgliedern parlamentarischer 

und kommunaler Vertretungskörperschaften sowie 
Presse und Rundfunk eine Melderegisterauskunft über 
Alters- und Ehejubiläen von Einwohnern nach deren 
Einwilligung erteilen. Die Auskunft darf nur die in § 34 
Abs. 1 Satz 1 MG NRW genannten Daten (Vor- und 
Familiennamen, Doktorgrad und Anschriften) des Be-
troffenen sowie Tag und Art des Jubiläums umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
V. Datenübermittlung an Adressbuchverlage 
 (§ 35 Abs. 4 MG NRW) 
 Zum Zweck der Veröffentlichung in gedruckten Adress-

büchern darf Adressbuchverlagen Auskunft über  
 1. Vor- und Familiennamen 
 2. Doktorgrad und 
 3. Anschriften 
 Sämtlicher Einwohner erteilt werden, die das 18. Le-

bensjahr vollendet haben. 
 
VI. Datenübermittlung an das Bundesamt für Wehrver-

waltung 
 (§ 58 Abs. 1 WPflG) 
 Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial 

über Tätigkeiten in den Streitkräften dürfen dem Bun-
desamt für Wehrverwaltung jährlich bis zum 31. März 
folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsan-
gehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden, 
übermittelt werden: 

 Familienname, Vorname und gegenwärtige Anschrift. 
 
 Der Weitergabe der unter Ziffer I bis III und VI genann-

ten Daten kann der Betroffene widersprechen (§ 34 
Abs. 1b und § 35 Abs. 6 Satz 1 MG NRW und § 18 Abs. 
7 MRRG). 

 Auf dieses Widerspruchsrecht weise ich hiermit 
hin. 

 
 Das Widerspruchsrecht bezüglich der Datenweitergabe 

nach § 34 Abs. 1a, 1b und 1c sowie nach § 35 Abs. 1 
und 2 MG NRW steht den Betroffenen aber der Vollen-
dung des 15. Lebensjahres zu; sie bedürfen hierzu 
nicht der Einwilligung oder Genehmigung von Perso-
nen, die zu ihrer gesetzlichen Vertretung befugt sind. 

 
 Die Weitergabe der unter Ziffer IV und V genannten 

Daten ist nur dann zulässig, wenn zuvor der Betroffene 
schriftlich eingewilligt hat. 

 Auf das Erfordernis der Einwilligung weise ich hiermit 
hin. 

 Die Einwilligung zur Datenübermittlung über Alters- und 
Ehejubiläen kann auch eine Verbreitung dieser Daten 
über das Internet zur Folge haben. 

 
 Der Widerspruch gegen bzw. die Einwilligung zur vor-

genannten Datenübermittlung ist an den Bürgermeister 
– Fachbereich Ordnung und Soziales -, Am Markt 1, 
32676 Lügde, zu richten oder direkt bei dem Bürgerbü-
ro der Stadt Lügde, Am Markt 1 (Zimmer 3), 32676 
Lügde, einzulegen. Vordrucke für die verschiedenen 
Widerspruchs- und Einwilligungsrechte sind bei der 
Meldebehörde erhältlich. 

 
 Es ist zu beachten, dass die genannten Auskünfte be-

reits vor dem jeweiligen Ereignis (ca. 6 Monate vor ei-
ner Wahl, ca. 3 Monate vor einem Jubiläum, ca. 10 Mo-
nate vor Herausgabe eines Adressbuches) erteilt wer-
den dürfen. 
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 Bei Volksbegehren dürfen die Auskünfte vom Tage der 

Veröffentlichung der Zulassung der Listenauslegung bis 
zum Ablauf der Eintragungs- oder Nachfrist und bei 
Volksentscheiden vom Tage der Veröffentlichung des 
Abstimmungstages bis zum Tag vor dem Abstimmungs-
tag gegeben werden. Für Bürgerentscheide gilt dies 
vom Tage der Entscheidung, nach der einem zulässi-
gen Bürgerbegehren nicht entsprochen wird, bis zum 
Tag vor dem Abstimmungstag. 

 
Der Widerspruch bzw. die Einwilligung bleibt bis auf 
Widerruf gültig. 

 
Lügde, den 14. Oktober 2013 
 
Stadt Lügde 
Der Bürgermeister 
 
 
Heinz Reker 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
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Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
467 24. Änderung des Flächennutzungsplans und 

5. Änderung des Bebauungsplans 01/10 
„Hainberg“ der Stadt Schieder-Schwalenberg 

 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) und frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB 
 
Aufgrund § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2141), in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der 
Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Schieder-
Schwalenberg in seinen Sitzungen am 12.03.2013 und am 
08.10.2013 beschlossen, die 24. Änderung des 
Flächennutzungsplans und die  5. Änderung des 
Bebauungsplan 01/10 „Hainberg“ für den umseitig 
dargestellten Geltungsbereich vorzunehmen (Aufstellungs-
beschlüsse gemäß § 2 Absatz 1 BauGB).  
 
Gegenstand der 24. Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der 5. Änderung des Bebauungs-
plans ist die Umwandlung des vorhandenen Sonder-
gebietes für Wochenend- und Ferienhäuser in 
Wohngebiet. 
 
Der Beschlüsse vom 09.09.2002 und 01.12.2009 zur 
Änderung des Flächennutzungsplans und des 
Bebauungsplans für den nunmehr festgelegten 
Geltungsbereich werden aufgehoben. 
 
Der räumliche Geltungsbereich beider Änderungsverfahren 
ist identisch und im beigefügten Planauszug (Karte ohne 
Maßstab und ohne Planaussagen) umrandet dargestellt. 
Dieser Planauszug ist für die Plangebietsabgrenzung 
verbindlich. 
 
Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist die Öffentlichkeit 
möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, 
die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebietes 
in Betracht kommen, und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; ihr ist 
Gelegenheit zur Äußerung zu gegen. 
 
Zu diesem Zwecke kann sich die Öffentlichkeit in der Zeit 
vom  
 
04.11. bis einschließlich 18.11.2013 
 
beim  
 
Bürgermeister der Stadt Schieder-Schwalenberg 
Fachbereich 2 – Stadtentwicklung 
Im Kurpark 2 (Palais), Zimmer 17/19 
32816 Schieder-Schwalenberg,  
 
während der allgemeinen Öffnungszeiten über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung informieren, 
sich mündlich oder schriftlich äußern und die Planung mit 
den zuständigen Dienstkräften erörtern. 
 
 
 
 
 

 
Die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit sind bei der Erarbeitung des förmlichen 
Planentwurfes nach städtebaulichen Gesichtspunkten 
auszuwerten und dementsprechend im Entwurf zu 
berücksichtigen. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Beschluss über die Änderung des 
Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans und die 
Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Schieder-Schwalenberg, den 10.10.2013 
 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Gert Klaus 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
 

Darstellung des räumlichen Geltungsbereiches 
der 24. Änderung des Flächennutzungsplans und 

der 5. Änderung des Bebauungsplans 01/10 „Hainberg“ 
der Stadt Schieder-Schwalenberg  

 
(Karten ohne Maßstab und ohne Planaussagen) 
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468 23. Änderung des Flächennutzungsplans und 

10. Änderung des Bebauungsplans 01/06 
„Emmerstausee“ der Stadt Schieder-
Schwalenberg 

 
Entwurfsbeschluss und Beschluss über die 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss des Rates der Stadt 
Schieder-Schwalenberg hat in seiner Sitzung am 
08.10.2013 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Entwurf der 10. Änderung des Bebauungsplans 01/06 
„Emmerstausee“ und der Entwurf der 23. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Schieder-Schwalenberg 
werden nebst den entsprechenden Begründungen 
beschlossen.  
 
Wesentlicher Inhalt beider Planänderungen ist die 
Darstellung einer Sonderbaufläche mit der 
Zweckbestimmung „Gesundheit und Wellness“. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB, sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB durchzuführen. 
 
Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist in der beigefügten 
Übersichtskarte (ohne Maßstab und ohne Planaussagen) 
umrandet und verbindlich dargestellt.  
 
Gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuches werden die 
Planentwürfe nebst Begründungen  
in der Zeit vom 
 
04. November bis einschließlich 04. Dezember 2013 
 
öffentlich ausgelegt. 
 
Während der Auslegungszeit können Stellungnahmen 
abgeben werden bei dem 
 
Bürgermeister der Stadt Schieder-Schwalenberg 
Fachbereich 2 – Stadtentwicklung 
Im Kurpark 2 (Palais), Zimmer 19 / 20 
32816 Schieder-Schwalenberg 
 
Hier liegen auch die Planentwürfe mit Begründung 
während folgender Zeiten aus: 
 
montags bis freitags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
montags bis mittwochs zusätzlich 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
donnerstags zusätzlich 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 
Außerhalb dieser Zeiten kann nach Vereinbarung ebenfalls 
eine Einsicht erfolgen.  
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über die Bebauungsplanänderung 
unberücksichtigt bleiben (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB). 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Beschluss über den Entwurf der Änderung des 
Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans und die 
Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Schieder-Schwalenberg, den 10.10.2013 
 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Gert Klaus 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
 

Darstellung des räumlichen Geltungsbereiches 
der 23. Änderung des Flächennutzungsplans und  
der 10. Änderung des Bebauungsplans 01/06 
„Emmerstausee“  

 
(Karten ohne Maßstab und ohne Planaussagen) 
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Gemeinde Schlangen 
 
469 13. Änderung des Bebauungsplans Nr. S 12 

der Gemeinde Schlangen – Gebiet zwischen 
Heidweg, Weststraße, Lindenstraße und 
Schützenstraße – im Ortsteil Gemeinde 
Schlangen 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
10. Oktober 2013 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat die Einleitung des 
Verfahrens zur 13. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. S 12 – Gebiet zwischen Heidweg, Weststraße, Linden-
straße und Schützenstraße – in der Gemeinde Schlangen 
gemäß § 2 (1) BauGB beschlossen. 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat beschlossen, das 
beschleunigte Verfahren gem. § 13 a BauGB (Bebauungs-
plan der Innenentwicklung) ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 (4) BauGB anzuwenden. 
 
Der Beschluss wird gemäß § 2 (1) BauGB in Verbindung 
mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV NRW S. 666 – SGV. NW. 2023), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. April 2013 
(GV NRW S. 194) ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat die 13. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. S 12 mit Begründung als Vorent-
wurf beschlossen und ordnet die Durchführung der Öffent-
lichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 3 (1) und 
§ 4 (1) BauGB auf der Grundlage dieses Vorentwurfs an. 
 
In der Ausführung des vorstehenden Beschlusses wird 
hiermit bekanntgemacht, dass der Vorentwurf der 13. Än-
derung des Bebauungsplans Nr. S 12 – Gebiet zwischen 
Heidweg, Weststraße, Lindenstraße und Schützenstraße – 
in der Gemeinde Schlangen, in der Zeit vom 
 
11. November 2013 bis einschließl. 11. Dezember 2013 
 
während der Dienstzeiten (montags bis freitags von 8.30 
Uhr bis 12.15 Uhr sowie donnerstags von 14.00 Uhr bis 
18.00 Uhr) im Bauamt des Rathauses Schlangen, Im Dorfe 
2, 33189 Schlangen, öffentlich ausliegt.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in der 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich.  
 
Bedenken und Anregungen zu der offen liegenden Be-
gründung können während der Auslegungsfrist schriftlich 
oder zur Niederschrift im Bauamt der Gemeinde Schlan-
gen, Im Dorfe 2, 33189 Schlangen, vorgebracht werden. 
 
Schlangen, den 15. Oktober 2013 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Urlich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
 
 

 
Übersichtsplan 13. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
S 12 der Gemeinde Schlangen – Gebiet zwischen 
Heidweg, Weststraße, Lindenstraße und Schützenstra-
ße – im Ortsteil Gemeinde Schlangen 
 
 

 
 
   Bebauungsplan  
 -----------  Änderungsbereich 
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470 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. S 9 der 

Gemeinde Schlangen – Gebiet am Pfarrkamp – 
im Ortsteil Schlangen 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
10. Oktober 2013 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat die Einleitung des 
Verfahrens zur 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. S 9 – 
Gebiet am Pfarrkamp – in der Gemeinde Schlangen  
gemäß § 2 (1) BauGB beschlossen. 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat beschlossen, das 
beschleunigte Verfahren gem. § 13 a BauGB (Bebauungs-
plan der Innenentwicklung) ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 (4) BauGB anzuwenden. 
 
Der Beschluss wird gemäß § 2 (1) BauGB in Verbindung 
mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV NRW S. 666 – SGV. NW. 2023), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. April 2013 
(GV NRW S. 194) ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat die 4. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. S 9 mit Begründung als Vorentwurf 
beschlossen und ordnet die Durchführung der Öffentlich-
keitsbeteiligung und der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 3 (1) und 
§ 4 (1) BauGB auf der Grundlage dieses Vorentwurfs an. 
 
In der Ausführung des vorstehenden Beschlusses wird 
hiermit bekanntgemacht, dass der Vorentwurf der 4. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. S 9 der Gemeinde Schlan-
gen – Gebiet am Pfarrkamp – im Ortsteil Schlangen, in der 
Zeit vom 
 
11. November 2013 bis einschließl. 11. Dezember 2013 
 
während der Dienstzeiten (montags bis freitags von 8.30 
Uhr bis 12.15 Uhr sowie donnerstags von 14.00 Uhr bis 
18.00 Uhr) im Bauamt des Rathauses Schlangen, Im Dorfe 
2, 33189 Schlangen, öffentlich ausliegt.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in der 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich.  
 
Bedenken und Anregungen zu der offen liegenden Be-
gründung können während der Auslegungsfrist schriftlich 
oder zur Niederschrift im Bauamt der Gemeinde Schlan-
gen, Im Dorfe 2, 33189 Schlangen, vorgebracht werden. 
 
Schlangen, den 15. Oktober 2013 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Urlich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 25.10.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Übersichtsplan 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. S 
9 der Gemeinde Schlangen – Gebiet am Pfarrkamp – im 
Ortsteil Schlangen  
 

 

 
 
   Bebauungsplan  
 -----------  Änderungsbereich 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,61 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


